BIBERACH

klein. stark. oberschwabisch.

Amtliche Bekanntmachung
der Stadt Biberach an der Rif

Aufstellung des Bebauungsplanes und der ortlichen
Bauvorschriften ,,Gewerbeschwerpunkt Flugplatz / NWU* -
Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB - erneute
amtliche Bekanntmachung

Wegen des Fehlens einer wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahme bei den offengelegten
Unterlagen ist eine erneute amtliche Bekanntmachung erforderlich.

Das bisherige Planverfahren wurde gestoppt, weil es bislang nicht moglich war, eine
Gerauschemissionskontingentierung auf Grundlage des Baugesetzbuches festzusetzen. Seit Ende
Oktober letzten Jahres ist das nun der Fall, weshalb ein neues Bebauungsplanverfahren nach dem
jetzt gultigen Baugesetzbuch erforderlich ist.

Der raumliche Geltungsbereich erstreckt sich auf die im beigefligten Lageplan Nr. 26-3 vom
13.01.2026 schwarz umrandeten Bereiche.

Einsichtnahme im Internet und 6ffentliche Auslegung des Entwurfs

Der Entwurf der Satzungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes und der 6rtlichen
Bauvorschriften wird mit der Begriindung sowie den wesentlichen, bereits vorliegenden
umweltbezogenen Stellungnahmen im Zeitraum vom 09.03.2026 - 07.04.2026, je einschliel3lich,
auf der Seite der Stadt Biberach unter https://biberach-riss.de/offentliche-Beteiligungsverfahren/
veroffentlicht. Zusatzlich zur Veroffentlichung im Internet liegen alle Unterlagen innerhalb dieser
Veroffentlichungsfrist an den Werktagen im Flur des Stadtplanungsamtes, Museumstrafe 2,
88400 Biberach an der Ri wahrend der allgemeinen Offnungszeiten zur Einsicht aus. Der
barrierefreie Zugang befindet sich im Innenhof des Gebaudes Museumstralie 2.

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfugbar:

e Umweltbericht mit integriertem Grinordnungsplan

» Schutzgut Mensch, Wohnen: Betrachtung der Bevolkerung im Allgemeinen, ihrer
Gesundheit und Bewertung des Schutzguts durch Wohn- und Wohnumfeldqualitat

» Schutzgut Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt: mogliche Auswirkungen des
Lebensraumentzugs auf Vogel, Amphibien, Reptilien, Fledermause und deren
Habitatstrukturen

» Schutzgut Landschaft: Betrachtung der Eigenart und Vielfalt und Auswirkungen der
Siedlungserweiterung auf das Landschaftsbild


https://biberach-riss.de/%C3%B6ffentliche-Beteiligungsverfahren/

> Schutzgut Klima und Luft: mégliche Auswirkungen von Uberbauung und Versiegelung auf
klimatische und lufthygienische Verhaltnisse sowie Auswirkungen der Planung auf das
Klima (z. B. Art und AusmaR der Treibhausemissionen)

» Schutzgut Boden: Bewertung moglicher Auswirkungen einer Versiegelung und
Uberbauung auf die Bodenfunktionen

> Schutzgut Wasser: Bewertung moglicher Auswirkungen auf die Versickerungsfahigkeit und
natirliche Grundwasserbildung

» Schutzgut Kultur- und sonstige Sachguter: Prifung der Betroffenheit von Bau-, Kultur- und
Bodendenkmalen sowie der Flurbilanz 2022

» Umweltauswirkungen infolge der Art und Menge der Emissionen von Schadstoffen, Larm,
Erschitterungen, Licht, Warme und Strahlung

> Eingriffs-/ Ausgleichbilanzierung mit Beschreibung und Bewertung der MalRnahmen zur
Vermeidung, Minimierung und Kompensation von Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft

e Artenschutzrechtliche Prifung mit Aussagen daruber, ob bei der Umsetzung der Planung
artenschutzrechtliche Vollzugshindernisse zu erwarten sind, insbesondere auf streng
geschutzte oder naturschutzfachlich bedeutsame Tier- und Pflanzenarten

e Schalltechnische Untersuchung

Zudem konnen die DIN-Normen, auf die im Bebauungsplan Bezug genommen wird, beim
Bauverwaltungsamt, Zimmer 12, Museumstrale 2, 88400 Biberach, wahrend der allgemeinen
Offnungszeiten oder nach Vereinbarung eingesehen werden. Wir empfehlen eine vorherige
Terminabsprache unter die E-Mail-Adresse bauverwaltungsamt@biberach-riss.de.

Wahrend der Dauer der Veroffentlichungsfrist konnen Stellungnahmen abgegeben werden. Diese
sollen elektronisch an die E-Mail-Adresse bauleitplanverfahren@biberach-riss.de uibermittelt
werden.

Bei Bedarf konnen Stellungnahmen aber auch auf anderem Weg (z. B. schriftlich oder miindlich zur
Niederschrift) beim Stadtplanungsamt abgegeben werden.

Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift
des Verfassers zweckmaRig.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen konnen bei der Beschlussfassung tiber den
Bauleitplan unberucksichtigt bleiben.


mailto:bauverwaltungsamt@biberach-riss.de
mailto:bauleitplanverfahren@biberach-riss.de

Die veroffentlichten Unterlagen und der Inhalt dieser Bekanntmachung sind auch liber das
zentrale Internetportal des Landes unter www.uvp-verbund.de und dem Suchbegriff ,Biberach”
zuganglich.

Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e
DSGVO . V. m. § 3 BauGB. Sofern eine Stellungnahme ohne Absenderangaben abgegeben wird,
erfolgt keine Mitteilung Uber das Ergebnis der Prifung.
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Lageplan zum Geltungsbereich
des Bebauungsplanes und ortlichen Bauvorschriften
"Gewerbeschwerpunkt Flugplatz / NWU"
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Stadt Biberach
Stadtplanungsamt

Plan Nr. 26-3
vom 13.01.2026




	26_02_27_erneute_AB_Offenlage
	Aufstellung des Bebauungsplanes und der örtlichen Bauvorschriften „Gewerbeschwerpunkt Flugplatz / NWU“ – Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB – erneute amtliche Bekanntmachung

	2026_01_13_Lageplan zum Geltungsbereich.
	Pläne und Ansichten
	A4



		2026-02-27T14:15:49+0000
	Stadt Biberach an der Riß




